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GESCHAFTSBERICHT

DER

KANTONALEN REKURSKOMMISSION

FUR DAS JAHR 1962

I. Allgemeines

Die Tétigkeit der Kantonalen Rekurskommission hat
sich im Berichtsjahr 1962 im gewohnten Rahmen ab-
gewickelt. Der Président war wihrend des ganzen Jah-
res durch die Mitarbeit in der Expertenkommission fir
die Teilrevision des Steuergesetzes in Anspruch genom-
men.

Wie im vorausgegangenen Jahr hatte sich die Kanto-
nale Rekurskommission auch 1962 hauptsédchlich mit
Rekursen und Beschwerden betreffend die Einkommen-

und Vermogensteuern (Staats- und Wehrsteuer) zu be--

fassen. Verhdltnisméssig am héufigsten waren die Re-
kurse unselbstindig Erwerbender betreffend die An-
rechnung von ausserordentlichen Gewinnungskosten
(Art. 85 Abs. 5 StG). Die Abgrenzung der ausserordent-
lichen gegeniiber den gewohnlichen Gewinnungskosten,
denen mit dem gesetzlichen Pauschalabzug (Art. 85
Abs. 8 und 4 StG) Rechnung getragen wird, erweist sich
als dusserst schwierig. Weil die Veranlagungsbehérden
nicht in der Lage sind, im Veranlagungsverfahren die
Verhéltnisse jedes einzelnen Falles in wiinschenswerter
Weise abzukldren, hat die Kantonale Steuerverwaltung
fiir zahlreiche Gruppen von Erwerbstédtigen bestimmte
Sonderabziige zugestanden, so dass sich allméhlich
neben dem gesetzlichen Pauschalabzug weitere feste
Abziige eingelebt haben. Die Ordnung, wie sie sich damit
ergeben hat, lag kaum in der Absicht des Gesetzgebers,
der doch wohl einen besonderen Gewinnungskosten-
abzug nur fiir ausserordentliche Verhéltnisse vorsehen
wollte. Die Entwicklung ist tiber diese Absicht hinaus-
gegangen. Zu erwahnen ist weiter eine Praxisinderung,
welche die Kantonale Rekurskommission in bezug auf
die Anrechnung von Liegenschaftsunterhaltskosten vor-
genommen hat, die dem Steuerpflichtigen unmittelbar
oder kurz nach dem Erwerb eines Grundstiickes er-
wachsen. In Anlehnung an einen die Wehrsteuer be-
treffenden Entscheid des Bundesgerichts hat die Kanto-
nale Rekurskommission — in Abweichung von der bis-
herigen Rechtsprechung — erkannt, dass derartige Unter-
haltskosten voll anzurechnen und nicht teilweise als
wertvermehrende Aufwendungen zu behandeln seien.

Recht betrdchtlich war auch die Zahl der Rekurse in
Vermogensgewinnsteuersachen. Diese betrafen zum
Teil grundsdtzliche Fragen. In vielen Fillen ging es

aber, wie in fritheren Jahren, um die Schitzung der
Kosten der an Grundstiicken ausgefithrten wertver-
mehrenden Arbeiten, die nicht durch Belege ausge-
wiesen werden kénnen. Bei lingerer Besitzesdauer sind
die Abkldrung des Sachverhalts und die Schitzung der
Kosten regelméssig mit erheblichen Schwierigkeiten
verbunden. Vielfach lésst sich kaum mehr zuverldssig
feststellen,> was ein Steuerpflichtiger fiir Arbeiten hat
austithren lassen und in welchem Zeitpunkt. Wegen der
Entwicklung der Baukosten ist es aber von Bedeutung,
zu wissen, wann bestimmte Arbeiten ausgefithrt worden
sind. Die Kantonale Rekurskommission bemiiht sich
in jedem Falle durch einen Augenschein und durch Bei-
zug von Sachverstindigen, die Verhéltnisse moglichst
genau abzukliren und eine den Gegebenheiten ent-
sprechende Kostenschitzung vorzunehmen.

Was den Militarpflichtersatz anbetrifft, bestdtigte
sich erneut unsere Feststellung, dass in der Mehrzahl
der Félle nicht iber die zahlenmaéssige Einschitzung zu
befinden ist, sondern dariiber, ob ein Ersatzpflichtiger
wegen Schiddigung seiner Gesundheit durch Militér-
dienst Anspruch auf Ersatzbefreiung hat. Diese Fragen
werden regelméssig auf Grund einldsslicher medizini-
scher Gutachten beurteilt.

Trotzdem das geltende Steuergesetz nun seit 18 Jah-
ren in Kraft steht, sind immer noch in betrichtlichem
Masse grundsétzliche Fragen der Auslegung bestimmter
Vorschriften zu beurteilen, namentlich auch von Vor-
schriften, die seit Inkrafttreten des Gesetzes unverin-
dert geblieben sind. Wie iblich sind die grundlegenden
Entscheide in der Monatsschrift fiir Bernisches Ver-
waltungsrecht und Notariatswesen veréffentlicht worden.
Ausserdem hat auch die «Neue Steuerpraxis» zahlreiche
Entscheide abgedruckt.

IL. Personelles

Auf Ende der vierjihrigen Amtsperiode haben die
Herren Nationalrat E. Giroud, 1. Vizeprisident, und
Grossrat J. Mathys wegen anderweitiger grosser In-
anspruchnahme ihren Ricktritt als Mitglieder der Kan-
tonalen Rekurskommission erklért.

Herr Nationalrat Giroud, Vizeprisident des SMUYV,
hat der Kommission seit 1952 angehé6rt. Er hat nament-
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lich wegen seiner Vertrautheit mit den jurassischen
Verhéltnissen und seines guten Einblicks in das Wirt-
schaftsleben im Kanton sehr wertvolle Dienste geleistet.
Herr Grossrat Mathys, Direktor der Oberaargau-Jura-
Bahnen, ist 1957 in die Kommission gewéhlt worden,
der er seither seine vielseitigen Kenntnisse zur Ver-
fiigung stellte. Die Kantonale Rekurskommission dankt
beiden Herren auch hier fiir ihre wertvolle Mitarbeit
und gleichzeitig firr die gute und verstindnisvolle Zu-
sammenarbeit.

Der Grosse Rat hat mit Amtsantritt auf den 1.Juni
den Prisidenten und die Mitglieder wiedergewdhlt, die
sich fiir die weitere Mitarbeit zur Verfigung stellten.
An Stelle des ausscheidenden Herrn Nationalrat Giroud
wurde Herr H. Glauser, bisher II. Vizeprisident, zum
1. Vizeprdsidenten ernannt. Als II. Vizeprésidenten
und zugleich als neues Mitglied wihlte der Grosse Rat
Herrn Grossrat K. Zingg, Bern, und als neues Mitglied
aus dem Jura Herrn Rodolphe Wittwer, Reconvilier.
Wiedergewahlt wurden ebenfalls die Ersatzménner. An
Stelle des zuriicktretenden Herrn Fiursprecher Dr. H.
Feldmann, dessen Mitarbeit hier ebenfalls bestens ver-
dankt wird, trat Herr Fursprecher R. Jacobi, Bern.

Auf Ende Februar 1962 ist Fraulein M. Maumary in
den Ruhestand getreten, die 1919 in den Dienst der
Kantonalen Rekurskommission getreten ist und dieser
demnach wihrend iiber 40 Jahren gedient hat. Friulein
Maumary hat die recht wechselvolle Entwicklung der
Kantonalen Rekurskommission miterlebt und ihre
mannigfachen und verantwortungsvollen Aufgaben
stets getreu und mit grosster Gewissenhaftigkeit erfillt.
Wir danken Friulein Maumary fir ihre vorbildliche
Arbeit und Pflichterfillung und auch fir ihr Wohl-
wollen und die Hilfsbereitschaft, die sie allen Mitarbei-
tern entgegenbrachte. An ihre Stelle trat auf 1.Mérz
Frau R. Dickenstein.

II1. Geschiiftslast

Die Eingéinge hielten sich ungefdhr in gleicher Ho6he
wie im ‘Vorjahr. Da die Grosszahl der neuen Geschéfte
(Rekurse betreffend die Veranlagungsperiode 1961/62)
erst gegen Jahresende eingegangen ist, hat sich die
Zahl der am 81.Dezember hangigen Geschéfte gegen-
iiber dem 1. Januar etwas erhoht.

IV. Entscheide und Beschwerden

Im Berichtsjahr sind 407 Geschéfte behandelt worden.
90 Rekurse oder Beschwerden wurden vollstdndig, 147
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teilweise gutgeheissen, 185 dagegen abgewiesen. 27 Re-
kurse oder Beschwerden konnten wegen Riickzugs ab-
geschrieben werden, und in 6 Féllen war festzustellen,
dass keine Wehrsteuerbeschwerden vorlagen, trotzdem
sie der Kommission als solche iiberwiesen worden waren.
2 Rekurse sind von der Kantonalen Steuerverwaltung
administrativ erledigt worden.

Das Verwaltungsgericht hat insgesamt 25 Beschwerden
gegen Entscheide der Kantonalen Rekurskommission
beurteilt, 9 der im Vorjahresbericht als noch unerledigt
angefithrten zehn Beschwerden aus dem Jahre 1961 hat
es abgewiesen und 1 gutgeheissen. Gegen Entscheide
des Jahres 1962 sind 84 Beschwerden an das Verwal-
tungsgericht eingereicht worden. Davon wurden 6 ab-
gowiesen, 5 teilweise und ‘1 vollstdndig gutgeheissen.
1 Beschwerde wurde durch Rickzug erledigt und
auf 2 ist das Gericht nicht eingetreten. 19 Beschwer-
den sind zur Zeit der Abfassung dieses Berichts noch
héingig.

Das Bundesgericht hat 1 der im Vorjahresbericht als
noch unerledigt angefithrten beiden Beschwerden ab-
gewiesen. Die Anhandnahme der andern hat es wegen
offensichtlicher Aussichtslosigkeit von der Leistung
eines Kostenvorschusses abhingig gemacht. Der Vor-
schuss ist nicht geleistet worden, weshalb die Beschwerde
dahingefallen ist. Im Jahre 1962 sind 7 neue Beschwer-
den eingereicht worden. Davon wurde 1 wegen Riick-
zugs abgeschrieben und 5 wurden abgewiesen. In 1 Falle
steht der Entscheid noch aus.

V. Sitzungen

Die Kantonale Rekurskommission hat im Berichtsjahr
6 Sitzungen abgehalten und 881 Geschifte beurteilt.
24 Rekurse und Beschwerden wurden vom Présidenten
als Einzelrichter entschieden.

Bern, den 18.Mérz 1963.

Fiir die Kantonale Rekurskommaission
Der Prisident:
Gruber
Der I. Sekretér:
Wildbolz
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III. Geschiftslast 1962
Vortrag g Ausstand
Steuerarten vom 'Neu- Total Belu ré;ellt ﬁb.g(; Total auf 31.Dez.
Vorjahr eingang 962 schrieben 1962
1. Kantonale Abgaben:
Einkommen- und Vermégen-
steuer der natiirlichen Per-
sonen
1957/88. . . . . . ... 4 4 3 3 1
1959/60. . . . . . . . .. 139 15 154 142 1 148 11
1961/62. . . . . . .. .. 1 208 209 52 52 157
Steuern der juristischen Per-
sonen
1959/60. . . . . . . . .. 2 2 2 92 _
1961/62. . . . . . .. .. — 5 5 1 — 1 4
Vermogensgewinnsteuern
1956 . . . . . . . ... 1 1 1 1 —
1957 & o 6 5 s 2 9w & 5 s 2 2 1 1 1
1958 . . . . . . .. ... 1 3 4 2 2 2
1959 . 5o 5 ¢« 5 s s 5 5 & s 18 6 24 15 15 9
1960 . . . .. ... L. 11 33 44 22 22 22
1961 5 . & & & =« = & 5 s 1 16 17 2 1 3 14
1962 . . . . . ... L. 2 2 1 1 1
Amtliche Werte
Berichtigungen
for 1959 « « ¢ o s 5 & 3 5 1 3 4 4
1961 . . . . ... L. 6 — 6 5 5 1
1963 . . . . .. ... 1 1 2 2 2 —
Widerhandlungen . . . . . . 2 5 7 4 4 3
Gesuch um neues Recht — 1 1 1 1 —
I1. Eidgendssische Abgaben:
‘Wehrsteuer
VIIL Periode . . . . . . . 1 1 1 1 —
IX. Periode . . . . . . . 2 1 3 1 1 2
X. Periode . . . . . .. 92 14 106 96 96 10
XI. Periode . . . . . .. 122 122 31 31 91
Wehrsteuerwiderhandlungen 1 2 3 2 2 1
Militéarpflichtersatz 1960 12 == 12 12 12 —
1961 18 18 6 6 7
295 453 748 405 2 407 841



















	Geschäftsbericht der Kantonalen Rekurskommission

